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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie viele Versammlungen zur Coronapandemie und den politischen Corona-
maßnahmen seit dem 8. Mai 2020 (vgl. Stellungnahme der Landesregierung in 
Drucksache 16/9568 zu Ziffern 2, 3) stattgefunden haben (aufgeschlüsselt nach 
Datum, angemeldet [ja/nein], Name der Versammlung und Anzahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer);

2.  welche Erkenntnisse über die Zusammensetzung dieser Versammlungs- und 
Demonstrationsteilnehmer vorliegen und wie der Anteil radikalisierter De-
monstranten zu den übrigen Teilnehmern, die lediglich von ihren Grundrechten 
der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in nicht staatsfeindlicher Weise Ge-
brauch machen, ist;

3.  welche Anstrengungen unternommen wurden und geplant sind, um einer wei-
teren Radikalisierung der Versammlungs- und Demonstrationsteilnehmer ent-
gegenzuwirken; 

4.  wie viele und welche Form von Übergriffen gegen Polizeikräfte, Rettungs-
kräfte, Medienvertreter und Politiker ausgeübt wurden (bitte tabellarisch nach 
Datum, Veranstaltung, Art der Straftat, Stand des Verfahrens bzw. Verfahrens-
ausgang);

5.  wie viele Polizeikräfte bei diesen Versammlungen und Kundgebungen einge-
setzt wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Anzahl der Polizis-
tinnen bzw. Polizisten und Einsatzstunden); 
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 6.  inwieweit es Anzeigen gegen eingesetzte Einsatzkräfte gab (bitte aufgeschlüs-
selt nach Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Stand des Verfah-
rens bzw. Verfahrensausgang);

 7.  welche Erkenntnisse über die Einhaltung und Kontrollen der Coronamaßnah-
men und Demonstrationsauflagen bei den Veranstaltungen zu Ziffer 1 vorlie-
gen, 

 8.  wie viele Verfahren im Zusammenhang mit diesen stattgefundenen Veranstal-
tungen eingeleitet bzw. bereits abgeschlossen wurden (bitte tabellarisch nach 
Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Verfahrensausgang);

 9.  wie viele der eingeleiteten Ermittlungsverfahren als beschleunigte Verfahren 
(§ 417 Strafprozessordnung [StPO] oder vereinfachte Jugendverfahren § 76 
Jugendgerichtsgesetz [JGG]) geführt wurden bzw. werden; 

10.  welche Erkenntnisse vorliegen, auf welche Art und Weise im Vorfeld auf 
diese Veranstaltungen aufmerksam gemacht und zur Teilnahme aufgerufen 
wurde sowie welche Rolle dabei Dienste wie Telegram und Kanäle anderer 
Telekommunikationsplattformen spielten; 

11.  welche Erkenntnisse zu Gegendemonstrationen zu den Protesten gegen die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie vorliegen;

12.  wie sich aus Sicht der Landesregierung die Zusammenarbeit der beteiligten 
Behörden vor Ort gestaltet; 

13.  inwieweit Erkenntnisse über Versuche grundrechtskonformer Demonstranten 
vorliegen, sich gegenüber aggressiven und verfassungsfeindlichen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern abzugrenzen, ohne gleich die Versammlung zu ver-
lassen.

9.2.2022

Hagel, Blenke 
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sind hohe 
Güter unserer Demokratie, die es besonders zu schützen gilt. Das ist Aufgabe 
unseres Rechtsstaats. Wer diese Rechte wahrnimmt, muss sich an die geltenden 
Gesetze, Regeln und Auflagen halten. Dazu gehört die Anmeldung der Versamm-
lung genauso wie etwa die Einhaltung der besonderen Pandemieregeln wie Mas-
kenpflicht und Abstandsgebot. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
verhalten sich regelkonform und verantwortungsbewusst. Wer jedoch unter dem 
Deckmantel der Versammlungs- und Meinungsfreiheit Hass und Hetze streut oder 
gar Gewalt gegen diejenigen anwendet, die diese Rechte schützen, verlässt den 
demokratischen Boden. Die genannten Grundrechte sind nicht grenzenlos und 
rechtfertigen kein verantwortungsloses Verhalten – erst recht nicht die Gefähr-
dung der Gesundheit und des Lebens anderer Menschen. 

In den vergangenen Monaten haben eine hohe Zahl an Versammlungen und De-
monstrationen mit Bezug zur Coronapandemie stattgefunden. Teilweise gehen 
diese Veranstaltungen mit (verbal) aggressivem und gewaltbereitem Verhalten 
einher. Mit diesem Antrag soll ein konkretes Bild des Versammlungsgeschehens 
im Zusammenhang mit der Coronapolitik in Baden-Württemberg der vergange-
nen Monate erlangt werden.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 8. März 2022 Nr. IM3-0141.5-250/19 nimmt das Ministerium 
des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium der Justiz und für Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1.  wie viele Versammlungen zur Coronapandemie und den politischen Corona-
maßnahmen seit dem 8. Mai 2020 (vgl. Stellungnahme der Landesregierung 
in Drucksache 16/9568 zu Ziffern 2, 3) stattgefunden haben (aufgeschlüsselt 
nach Datum, angemeldet [ja/nein], Name der Versammlung und Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer);

5.   wie viele Polizeikräfte bei diesen Versammlungen und Kundgebungen einge-
setzt wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Anzahl der Poli-
zistinnen bzw. Polizisten und Einsatzstunden); 

7.   welche Erkenntnisse über die Einhaltung und Kontrollen der Coronamaßnah-
men und Demonstrationsauflagen bei den Veranstaltungen zu Ziffer 1 vorlie-
gen,

12.  wie sich aus Sicht der Landesregierung die Zusammenarbeit der beteiligten 
Behörden vor Ort gestaltet;

Zu 1., 5., 7. und 12.:

Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Ziffern 1, 5, 7 und 12 gemeinsam 
beantwortet:

Seit mehr als zwei Monaten ist in Baden-Württemberg, aber auch bundesweit, ein 
enormer Anstieg an Versammlungen im Kontext der Coronamaßnahmen festzu-
stellen. Insbesondere im Dezember 2021 und Januar 2022 haben sich die Teilneh-
mendenzahlen der Protestaktionen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Coronapandemie sprunghaft nach oben entwickelt. Diese Entwicklung stellt für 
die Polizei eine große Herausforderung dar und erfordert ein Höchstmaß an Fle-
xibilität bei der polizeilichen Einsatzplanung und -bewältigung. Die Polizei setzt 
daher grundsätzlich auf ein flexibles Kräftekonzept, mit der Option lagebedingter 
Kräfteverlagerung. Dort, wo Aggressionspotenzial vorhanden ist oder sich Teil-
nehmende kollektiv über Verbote hinwegsetzen, richtet sich der Schwerpunkt des 
polizeilichen Kräftekonzepts aus. Im Zuge fortwährender Lagebewertungen wer-
den die Kräfteplanungen vorgenommen und insbesondere die „Hot-Spots“ von 
der Polizei fokussiert. Rund 5.500 Polizeibeamtinnen und -beamte mussten hier-
bei am bislang kräfteintensivsten Wochenende von Freitag, dem 21. Januar bis 
einschließlich Montag, dem 24. Januar eingesetzt werden. 

Für den Zeitraum ab Beginn der Coronapandemie bis einschließlich 2. November 
2020 liegen dem Landespolizeipräsidium im Kontext der Fragestellung auswert-
bare Daten für 198 Versammlungen vor, die durch Einsatzkräfte geschlossener 
Einheiten (Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Einsatzhundert-
schaften der regionalen Polizeipräsidien Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart so-
wie Kräfte der Alarmhundertschaften der regionalen Polizeipräsiden) begleitet 
und in diesem Zusammenhang elektronisch erfasst wurden. Hierbei wurden nur 
einsatztaktische Aspekte, wie beispielsweise der Einsatzort oder das Einsatzda-
tum erfasst, nicht jedoch Teilnehmendenzahlen, Informationen über die Anmel-
dung oder das Thema der Versammlungen. Die vorbezeichneten 198 Datensätze 
können der Anlage 1 entnommen werden. 

Am 30. Oktober 2020 wurde u. a. zur zielgerichteten landesweiten Informations-
verarbeitung von besonderen Vorkommnissen und Versammlungen im Zusam-
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menhang mit der Coronapandemie die Informationssammelstelle Lockdown (ISa 
Lockdown) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) eingerich-
tet. Daraus resultierend liegen ab dem 2. November 2020 Teilinformationen zu 
Datum, Ort und Teilnehmendenzahlen vor. Eine Erfassung des Kriteriums „an-
gemeldet [ja/nein]“ sowie der eingesetzten Polizeikräfte erfolgte bislang nicht. 
Das Versammlungsthema ist ebenfalls nicht Teil der strukturierten Erfassung und 
wird nur in Einzelfällen freitextlich im Rahmen eines Kurzsachverhaltes wieder-
gegeben. 

In der angeschlossenen Tabelle der Anlage 2 sind 5.728 Versammlungen im Kon-
text der Coronapandemie dargestellt, die den regionalen Polizeipräsidien bekannt 
und der ISa Lockdown mitgeteilt wurden (Stand: 14. Februar 2022). Dabei ist zu 
beachten, dass der vorliegende Datenbestand einer fortlaufenden Qualitäts- so-
wie Plausibilitätskontrolle und damit einer ständigen Aktualisierung durch die ISa 
Lockdown unterliegt. 

Auswertungen des Datenbestandes zu unterschiedlichen Abfragestichpunkten 
sind damit nicht unmittelbar miteinander vergleichbar und können zu differie-
renden Ergebnissen führen. Darüber hinaus ist teilweise eine separierte Zählung 
mehrerer kleiner Versammlungslagen, welche im örtlichen und zeitlichen Kon-
text zueinander stattfinden und sich im weiteren Verlauf zu einer Versammlung 
zusammenschließen, nicht möglich. Ferner sah die Polizei des Landes Baden-
Württemberg vereinzelt Kräfte für Versammlungen vor, welche beispielsweise im 
Zuge der Auswertung Sozialer Medien und Messenger Dienste bekannt wurden, 
jedoch letztlich entgegen der Anmeldung bzw. Ankündigung nicht durchgeführt 
wurden. 

In den Anfragen 16/9568, 17/485, 17/1727 und 17/1874 wurden bereits Teilin-
formationen für einzelne Zeiträume und Regionen erfragt, deren Beantwortung 
zu einer zeit- und personalaufwendigen händischen Aktenauswertung führte. Eine 
auf die einzelnen Versammlungen bezogene detaillierte Erhebung und Darlegung 
des Versammlungsthemas, von Informationen über das Vorliegen einer Anmel-
dung, des Kräfteansatzes sowie sämtlicher behördlicher Maßnahmen erfordert 
eine weitaus umfangreichere händische Einzelauswertung der registrierten 5.926 
Datensätze, bspw. von Einsatzprotokollen und Versammlungsbescheiden, die in 
der für die Beantwortung von parlamentarischen Anfragen zur Verfügung stehen-
den Bearbeitungszeit nicht möglich ist. 

Im Zusammenhang mit den aufgeführten Versammlungen lässt sich jedoch in der 
Gesamtschau konstatieren, dass die Polizei im Rahmen einer offenen Aufklärung 
die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Regelungen sowie Auflagen über-
wacht und in enger Abstimmung mit der zuständigen Versammlungsbehörde la-
georientiert jeweils die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 

Das Einschreiten bei festgestellten Verstößen erfolgte anhand der konkreten Um-
stände des Einzelfalls, unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Dabei wurden 
auch mögliche gruppendynamische Prozesse bei einem polizeilichen Einschrei-
ten berücksichtigt. Die Polizei setzte teilweise sowohl besondere Führungs- und 
Einsatzmittel – wie Lautsprecherwagen – als auch besonders in Kommunikation 
geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der sog. „Anti-Konflikt-Teams“ 
ein, um Teilnehmende, die sich nicht an die entsprechenden Regelungen und Auf-
lagen hielten, gezielt anzusprechen. Uneinsichtige Personen wurden regelmäßig 
von den Versammlungen ausgeschlossen und konsequent zur Anzeige gebracht. 

Bei nicht angemeldeten Versammlungen gibt sich in der Regel keine Versamm-
lungsleitung zu erkennen. In diesen Fällen wurden die Versammlungsteilnehmen-
den direkt angesprochen und zur Einhaltung der versammlungs- und infektions-
schutzrechtlichen Maßnahmen aufgefordert.

Bei angemeldeten Versammlungen wurden durch die zuständigen Behörden re-
gelmäßig die im Einzelfall erforderlichen infektionsschutz- und versammlungs-
rechtlichen Auflagen erlassen. Auf die Einhaltung der Auflagen hat die Polizei 
die Versammlungsleitung vor, ggf. auch während der Versammlung, bspw. durch 
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gezielte Ansprache, hingewiesen. Nachdem mancherorts festgestellt wurde, dass 
sich Teilnehmende vermehrt nicht an die behördlichen Auflagen – wie die Mas-
kentragepflicht – hielten, haben die Behörden auf die Entwicklung unmittelbar re-
agiert. Frühzeitige Ordnereinweisungen, eine Optimierung der Ausgabe von Mas-
ken und regelmäßig durchgeführte Durchsagen der Versammlungsleitung führten 
zu einer deutlichen Verbesserung der Situation.

2.  welche Erkenntnisse über die Zusammensetzung dieser Versammlungs- und 
Demonstrationsteilnehmer vorliegen und wie der Anteil radikalisierter De-
monstranten zu den übrigen Teilnehmern, die lediglich von ihren Grundrechten 
der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in nicht staatsfeindlicher Weise Ge-
brauch machen, ist;

Zu 2.:

Nach den Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Würt-
temberg (LfV) spielen extremistische Bestrebungen derzeit keine führende Rolle 
im Protestgeschehen. Vielmehr befinden sich die Teilnehmenden, die lediglich 
von ihren Grundrechten der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in nicht-staats-
feindlicher Weise Gebrauch machen, in der deutlichen Mehrheit. 

Jedoch ist bereits seit Beginn der Coronapandemie zu erkennen, dass zahlreiche 
extremistische Strömungen versuchen, die Coronademonstrationen für ihre Zwe-
cke zu instrumentalisieren. Das Teilnehmerspektrum bei Coronademonstrationen 
ist demnach äußerst heterogen. Es reicht von Personen mit einer (relativ) sach-
lich-kritischen sowie ablehnenden Haltung gegenüber den staatlichen Corona-
maßnahmen bis hin zu Extremisten, die das LfV dem Rechtsextremismus sowie 
den Phänomenbereichen „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ und „Verfassungs-
schutzrelevante Delegitimierung des Staates“ zuordnet.

Im Rahmen der Bearbeitung durch den Verfassungsschutz zeichnet sich ab, dass 
sich das aktuelle Protest- und Demonstrationsgeschehen zunehmend ausdifferen-
ziert. 

Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass Rechtsextremisten versuchen werden, die 
Dynamik des Protestgeschehens für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Bislang sind 
sowohl einzelne Vertreter der bekannten rechtsextremistischen Parteien „Der III. 
Weg“ und der NPD aktiv als auch Angehörige der „Neuen Rechten“, insbesonde-
re die „Junge Alternative Baden-Württemberg“ und die „Identitäre Bewegung“. 
Auch Akteure aus dem Umfeld des formal aufgelösten „Flügels“ nehmen an De-
monstrationen und Kundgebungen teil. Die „Flügel“-Protagonistin Dr. Christina 
Baum äußerte in einem Interview sogar den Wunsch, dass die Partei die Protest-
bewegungen nicht nur aufgreift, sondern sich „an die Spitze dieser Bewegung“ 
stellt.

Im Hinblick auf das Milieu der „Reichsbürger“- und „Selbstverwalter“ ist festzu-
stellen, dass gerade deren milieuspezifischen Narrative sowie verschwörungsideo-
logischen Erzählungen Anklang bei den Teilnehmenden finden. Das LfV schätzt 
die ideologische Anschlussfähigkeit des Protestgeschehens zum Milieu der 
„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ als hoch ein, da hier weitere vermeintliche 
Argumente zur Ablehnung bis hin zur Delegitimierung des Staates „angeboten“ 
werden. Dies dürfte einer der Gründe sein, warum die Zahl der Milieu-Angehö-
rigen insgesamt derzeit ansteigt.

Verschwörungsideologien insgesamt spielen bei den Anti-Coronaprotesten eine 
zentrale Rolle. Verfassungsfeindliche Agitation gegen den Staat und seine Re-
präsentanten wird durch Vertreter der Szene häufig mit Verschwörungsideolo-
gien verknüpft, welche teilweise antisemitisch aufgeladen sind. Konkret wird bei-
spielsweise die Coronapandemie als Maßnahme einer Staats- oder Wirtschafts-
elite zur Bevölkerungsdezimierung oder als weltumspannende Gleichschaltungs-
strategie dargestellt. 
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Zudem konnten wiederholt Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer fest-
gestellt werden, die beispielsweise einen auf der Kleidung angebrachten soge-
nannten „Judenstern“ mit der Aufschrift „Ungeimpft“ trugen oder, in Anspie-
lung auf Inschriften in den Torbögen nationalsozialistischer Konzentrationslager, 
Plakate mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ mitführten. Des Weiteren fielen 
Rednerinnen und Redner auf Coronaprotestveranstaltungen mit Vergleichen der 
Bundesregierung mit dem NS-Regime auf. Auch wenn bei Äußerungen dieser 
Art antisemitische Botschaften bzw. eine Holocaust-Relativierung nicht immer 
zwingend intendiert sind, werden im Ergebnis auf diese Weise antisemitische 
Deutungsmuster dennoch reproduziert und Verbrechen des nationalsozialistischen 
Unrechtsregimes relativiert.

Auch Vergleiche mit anderen Unrechtsregimen, wie z. B. der ehemaligen DDR, 
können regelmäßig festgestellt werden. Durch die Bezugnahme auf historische 
Unrechtsregime wird eine vermeintlich notwendige Gegenwehr gegen die als 
Diktatur wahrgenommene Bundesrepublik und ihre Repräsentantinnen und Re-
präsentanten legitimiert.

Die Verbreitung entsprechender Narrative wird insbesondere durch Akteure des 
Phänomenbereichs „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ so-
wie durch „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ forciert.

Bei der vom LfV seit dem 9. Dezember 2020 beobachteten Initiative „Querden-
ken 711“ und ihre baden-württembergischen Ableger ist dagegen ein eher abneh-
mendes Engagement zu verzeichnen. Derzeit stellt das LfV weiterhin insbeson-
dere vermehrt Aktivitäten in der Stuttgarter Region, beispielsweise in Ludwigs-
burg, fest. Darüber hinaus lässt sich ein anhaltendes Demonstrationsaufkommen 
in Schwäbisch Gmünd, Murrhardt, Öhringen, Karlsruhe, Freiburg sowie in der 
Bodenseeregion durch „Querdenken“-Ableger konstatieren.

Darüber hinaus ist festzustellen, dass ein Teil der Anhänger der Scientology- 
Organisation – vor dem Hintergrund einer ohnehin vorhandenen medizinkri-
tischen Haltung – eine zunehmende Tendenz erkennen lässt, Coronaimpfungen 
abzulehnen. Bislang äußert sich dies zwar nur in vereinzelten Teilnahmen an 
Demonstrationen gegen die staatlichen Coronamaßnahmen. Öffentliche Stellung-
nahmen einzelner Mitglieder lassen aber befürchten, dass sich dies in Zukunft än-
dern und es zu einer verstärkten Unterstützung der Anti-Coronademonstrationen 
kommen könnte.

3.  welche Anstrengungen unternommen wurden und geplant sind, um einer wei-
teren Radikalisierung der Versammlungs- und Demonstrationsteilnehmer ent-
gegenzuwirken;

Zu 3.:

Die Beobachtung extremistischer Gruppierungen und Organisationen in Baden-
Württemberg obliegt, soweit deren Bestrebungen und Ziele sich gegen die frei-
heitlich-demokratische Grundordnung richten, dem LfV. Die polizeiliche Auf-
gabenzuschreibung erstreckt sich auf den Bereich der Strafverfolgung sowie die 
Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bzw. die Ver-
folgung und Beseitigung von Störungen derselben.

Im Rahmen dieser Zuständigkeitsabgrenzung werden bei bekanntwerdenden 
Sachverhalten, welche die polizeiliche Einschreitschwelle überschreiten, seitens 
des polizeilichen Staatsschutzes alle im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen ge-
troffen, um eine effektive Gefahrenabwehr und beweissichere Strafverfolgung zu 
gewährleisten. Dies findet auch in enger Abstimmung und niederschwelligem In-
formationsaustausch mit dem LfV statt. Die Abteilung Staatschutz des LKA BW 
richtete hierfür eine Ermittlungsgruppe ein, welche mit der Abarbeitung von Ge-
fahrensachverhalten im Kontext der Coronapandemie beauftragt ist.

Das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) bie-
tet mit seinem interdisziplinären Team personen- und fallbezogene Ausstiegsbe-
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ratung in den Bereichen religiös und politisch motivierten Extremismus an. Die 
Ausstiegsberatung des konex prüft dabei jede Anfrage von Ausstiegsinteressier-
ten sowie dem engen sozialen Umfeld dieser Personen. Sofern sich kaum Bezüge 
zu extremistischen Ideologien erkennen lassen, kein Gewaltpotenzial feststellbar 
ist und auch keine Straftaten zu erkennen sind, kann durch das konex an geeigne-
te Kooperationspartnerinnen und -partner wie beispielsweise die Zentrale Bera-
tungsstelle für Weltanschauungsfragen (ZEBRA-BW) vermittelt werden.

Beim LKA BW wurde die Task Force „Hass und Hetze“ im Rahmen des Kabi-
nettsausschusses „Entschlossen gegen Hass und Hetze“ etabliert. Hierbei wird das 
gesamtgesellschaftliche Portfolio präventiver wie repressiver Maßnahmen unter-
sucht, mögliche Ansätze zur Verstärkung von Synergien aufgegriffen und sich 
abzeichnende Fehlstellen geschlossen. Gemeinsam mit Mitwirkenden aus dem 
Bildungssektor soll die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger gestärkt 
werden.

Seitens der Kriminalprävention der Polizei Baden-Württemberg werden bezüglich 
der offenen Schnittstellen der Protestbewegungen zu Bestrebungen der verfas-
sungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates, rechtsextremen und antise-
mitischen Akteuren sowie Straftaten im Kontext der Protestbewegungen folgende 
Vorträge und Programme angeboten:

Dem Phänomen der zunehmenden Anfeindungen und Übergriffen gegen Polizei-
beamtinnen und -beamten begegnet die Polizei Baden-Württemberg unter ande-
rem mit dem neuen Vortragsangebot „Respekt ist ein Bumerang“, das sich an 
Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren wendet. Ziel ist es, Vorbehalte gegenüber 
der Polizei aufzugreifen, den gegenseitig respektvollen Umgang zu fördern sowie 
Verständnis für polizeiliche Maßnahmen zu erwirken. Dieser Präventionsansatz 
wird in wenigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Ein weiteres polizeilich relevantes Feld im Kontext der Proteste gegen die Maß-
nahmen zur Pandemiebegrenzung liegt in stark zunehmenden, beleidigenden und 
verhetzenden Äußerungen im Internet, in den Sozialen Medien. Da auch Kinder 
und Jugendliche Kontakt mit entsprechenden Äußerungen haben, bietet die Poli-
zei Baden-Württemberg seit September 2020 das Präventionsprogramm „Zivil-
courage im Netz“ für Schülerinnen und Schülern ab dreizehn Jahren an. In dem 
Programm werden die Grenzen der freien Meinung zu strafrechtlich relevanten 
Äußerungen beleuchtet und um zivilcouragiertes Verhalten geworben. Mit dem 
Programm wurden in den Jahren 2020 bis dato insgesamt circa 15.100 Personen 
bei knapp 590 Veranstaltungen erreicht.

Im Sinne einer Radikalisierung, auch im Kontext der Proteste gegen die Pan-
demiebegrenzungsmaßnahmen, spielen Verschwörungstheorien eine bedeutsame 
Rolle. Die überwiegende Anzahl von Verschwörungserzählungen weisen Bezüge 
zum Antisemitismus auf, weswegen, unter zentraler Beteiligung des LKA BW, 
die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) einen 
interaktiven Präventionsfilm zu den Bereichen Verschwörungstheorien, Antise-
mitismus und Rechtsextremismus erstellt und am 15. November 2021 veröffent-
licht hat. Unter www.Zivile-Helden.de werden Teilnehmende aufgefordert, sich zu 
polarisierenden oder abwertenden Aussagen zu positionieren. Hierüber lässt sich 
das Ende des Filmes verändern und eine schwere Straftat verhindern. Der Präven-
tionsansatz wurde extern evaluiert und positiv bewertet.

4.  wie viele und welche Form von Übergriffen gegen Polizeikräfte, Rettungs-
kräfte, Medienvertreter und Politiker ausgeübt wurden (bitte tabellarisch nach 
Datum, Veranstaltung, Art der Straftat, Stand des Verfahrens bzw. Verfahrens-
ausgang);

Zu 4.:

Die statistische Erfassung politisch motivierter Kriminalität (PMK) erfolgt auf 
der Grundlage des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes (KPMD-PMK). Mit Be-
schluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder 
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vom 10. Mai 2001 sind rückwirkend zum 1. Januar 2001 mit dem „Definitions-
system Politisch motivierte Kriminalität“ und den „Richtlinien für den Krimi-
nalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ die 
bundesweit einheitlich geltenden Kriterien zur Definition und Erfassung politisch 
motivierter Straftaten in Kraft gesetzt worden. Diese beinhalten unter anderem 
bundeseinheitlich vereinbarte Katalogwerte (Themenfelder, Angriffsziele), welche 
statistisch auswertbar sind.

Der Begriff „Rettungskräfte“ wird im KPMD-PMK erst seit 1. Januar 2022 unter 
dem Angriffsziel „Gesundheitswesen“ erfasst. Die Fallzahlen für das laufende 
Jahr 2022 liegen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor.

Straftaten gegen Polizeiangehörige werden unter dem Angriffsziel „Polizeian-
gehörige“ abgebildet. Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität können 
Straftaten gegen Angriffsziele unter dem Sondermerker „Corona“ im Zusammen-
hang mit einer Versammlung ausgewertet werden.

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 12 Straftaten unter dem Angriffsziel „Polizeian-
gehörige“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlun-
gen erfasst. Davon wurden neun Straftaten aufgeklärt. 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 102 Straftaten unter dem Angriffsziel „Polizeian-
gehörige“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlun-
gen erfasst. Davon wurden 92 Straftaten aufgeklärt.
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„Medienvertreter“ ist kein Katalogbegriff im Sinne des KPMD-PMK und wird 
unter dem Angriffsziel „Medien“ erfasst. Aufgrund dessen können die Fälle in 
welchen „Medienvertreter“ betroffen sind, auch lediglich eine Teilmenge der Ge-
samtfallzahlen mit dem Angriffsziel „Medien“ darstellen. Straftaten gegen An-
griffsziele können im Bereich der politisch motivierten Kriminalität unter dem 
Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit einer Versammlung ausgewertet 
werden. 

Im Jahr 2020 wurden keine Straftaten unter dem Angriffsziel „Medien“ mit dem 
Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. 

Im Jahr 2021 wurden insgesamt fünf Straftaten unter dem Angriffsziel „Medien“ 
mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. 
Davon wurden drei Straftaten aufgeklärt.

„Politiker“ ist kein Katalogbegriff im Sinne des KPMD-PMK und wird unter dem 
Angriffsziel „Partei“ erfasst. Aufgrund dessen können die Fälle, in welchen „Po-
litiker“ betroffen sind, auch lediglich eine Teilmenge der Gesamtfallzahlen mit 
dem Angriffsziel „Partei“ darstellen.Straftaten gegen Angriffsziele können im Be-
reich der politisch motivierten Kriminalität unter dem Sondermerker „Corona“ im 
Zusammenhang mit einer Versammlung ausgewertet werden. 

Im Jahr 2020 wurden 17 Straftaten unter dem Angriffsziel „Partei“ mit dem Son-
dermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wur-
den sechs Straftaten aufgeklärt.
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Im Jahr 2021 wurden acht Straftaten unter dem Angriffsziel „Partei“ mit dem 
Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon 
wurden sieben Straftaten aufgeklärt.
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Der Ausgang des Strafverfahrens ist kein Erfassungsmerkmal des KPMD-PMK. 
Statistische Daten zum Ausgang der Ermittlungs- und Strafverfahren wegen 
Straftaten im Sinne der Fragstellung liegen dem Ministerium der Justiz und für 
Migration nicht vor. Die Strafverfolgungsstatistik erfasst Verurteilungen von Per-
sonen nach bestimmten Straftatbeständen des Strafgesetzbuchs oder des Neben-
strafrechts durch die Strafgerichte in Baden-Württemberg. Eine Differenzierung 
nach einzelnen Tatmodalitäten, Tatmotiven oder der beruflichen bzw. ehrenamt-
lichen Tätigkeit der Verletzten von Straftaten findet nicht statt. Die dargestellten 
Grundsätze gelten auch für die Erfassung von Ermittlungsverfahren in den staats-
anwaltschaftlichen Verfahrensregistern, weshalb ein automatisierter Suchlauf zur 
Feststellung der in Rede stehenden Verfahren nicht möglich ist. Eine händische 
Aktenauswertung kann in der für die Bearbeitung von parlamentarischen Anfra-
gen zur Verfügung stehenden Zeit vom Ministerium des Inneren, für Digitali-
sierung und Kommunen und dem Ministerium der Justiz und für Migration mit 
vertretbarem Aufwand nicht geleistet werden.

6.   inwieweit es Anzeigen gegen eingesetzte Einsatzkräfte gab (bitte aufgeschlüs-
selt nach Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Stand des Verfah-
rens bzw. Verfahrensausgang); 

Zu 6.:

Die statistische Erfassung von Straftaten erfolgt bei der Polizei Baden-Württem-
berg anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Bei der PKS handelt es 
sich um eine sogenannte reine Ausgangsstatistik, in der strafrechtlich relevante 
Sachverhalte nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Abgabe an die Strafver-
folgungsbehörden erfasst werden. Die PKS ist als Jahresstatistik konzipiert. Die 
Fallerfassung erfolgt nach den bundeseinheitlichen „Richtlinien für die Führung 
der Polizeilichen Kriminalstatistik“. 

Angaben zu Tatverdächtigen werden in der PKS anonymisiert erfasst. Zu die-
sen Tatverdächtigen können sodann sogenannte Tatverdächtigenmerkmale aus-
gewiesen werden. Hierzu zählen beispielsweise das Alter, das Geschlecht oder 
die Staatsangehörigkeit. Der Beruf einer oder eines Tatverdächtigen ist indes kein 
Erfassungsparameter, weshalb eine berufsgruppenspezifische Differenzierung von 
Tatverdächtigen nicht möglich ist. Auf Grundlage der PKS können damit keine 
belastbaren Aussagen zu Anzeigen gegen oder Straftaten durch Polizeibeamtin-
nen und Polizeibeamte getroffen werden. Überdies sind COVID-19 oder Corona 
keine Erfassungsparameter der PKS, weshalb auf dieser Grundlage keine validen 
Aussagen zu Straftaten mit einem Bezug zur Coronapandemie getroffen werden 
können. Ordnungswidrigkeiten werden ebenfalls nicht in der PKS erfasst. 

Im Übrigen ist festzustellen, dass keine Verlaufsstatistik geführt wird, aus der er-
sichtlich ist, welchen Verfahrensausgang die in der PKS erfassten Fälle jeweils 
genommen haben. Eine händische Aktenauswertung kann in der für die Bearbei-
tung von parlamentarischen Anfragen zur Verfügung stehenden Zeit vom Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und dem Ministerium der 
Justiz und für Migration mit vertretbarem Aufwand nicht geleistet werden.

8.   wie viele Verfahren im Zusammenhang mit diesen stattgefundenen Veranstal-
tungen eingeleitet bzw. bereits abgeschlossen wurden (bitte tabellarisch nach 
Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Verfahrensausgang);

Zu 8.:

Hinsichtlich der statistischen Erfassung politisch motivierter Straftaten und deren 
Verfahrensausgänge wird auf die Ausführungen zu Frage 4 verwiesen.

Im Jahr 2020 wurden 98 Straftaten mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusam-
menhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden 66 Straftaten aufgeklärt.
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Im Jahr 2021 wurden 355 Straftaten mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusam-
menhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden 252 Straftaten aufgeklärt.
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9.   wie viele der eingeleiteten Ermittlungsverfahren als beschleunigte Verfahren 
(§ 417 Strafprozessordnung [StPO] oder vereinfachte Jugendverfahren § 76 
Jugendgerichtsgesetz [JGG]) geführt wurden bzw. werden; 

Zu 9.:

Im Sinne der Fragestellung ist keine statistische Auswertung des KPMD-PMK 
möglich, da die Form der Strafverfahren keine bundeseinheitlichen Erfassungs-
kriterien darstellen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Frage 4 verwiesen.

10.  welche Erkenntnisse vorliegen, auf welche Art und Weise im Vorfeld auf diese 
Veranstaltungen aufmerksam gemacht und zur Teilnahme aufgerufen wurde 
sowie welche Rolle dabei Dienste wie Telegram und Kanäle anderer Telekom-
munikationsplattformen spielten;

Zu 10.:

Die Kommunikation rund um die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Coronapandemie findet hauptsächlich über Messengerdienste statt, 
unter denen Telegram die relevanteste Plattform ist. Auch Extremisten verschie-
dener Phänomenbereiche nutzen diese Möglichkeit des Austauschs, um sich zum 
Widerstand gegen staatliche Maßnahmen zu organisieren.

Innerhalb des Protestgeschehens bilden sich vor allem im virtuellen Raum extre-
mistische Multiplikatoren heraus, die u. a. über das Teilen verfassungsfeindlicher 
Beiträge für eine effektive Verbreitung extremistischer Inhalte und eine Vernet-
zung entsprechend genutzter Nachrichtenkanäle sorgen. Diese Akteure überneh-
men bedeutsame Rollen für die verfassungsfeindliche Agitation, insbesondere als 
Sammelstelle für unterschiedliche ideologische Ausrichtungen sowie als Reprä-
sentanten einer (politischen) „Gegenbewegung“, was ihnen eine hohe Deutungs- 
und Steuerungsmacht verleiht. Extremistische Multiplikatoren gibt es in jedem 
Phänomenbereich, einige unter ihnen sind phänomenbereichsübergreifend aktiv.

In Telegram kursieren verschiedene „Leitfäden für Spaziergänge“, deren genaue 
Herkunft nicht nachvollzogen werden kann. Primäres Ziel der Leitfäden scheint 
es zu sein, Versammlungsverboten über den Begriff der „Spaziergänge“ vorzu-
beugen oder diese zu umgehen. Die „Spaziergänger“ werden zur Gewaltlosigkeit 
aufgerufen. Es sollen zudem keine Blockaden durchbrochen oder Polizeibeamte 
beleidigt werden. Auch Hinweise zum Umgang mit möglichen Ordnungswidrig-
keitenverfahren sind in den Leitfäden enthalten.
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11.  welche Erkenntnisse zu Gegendemonstrationen zu den Protesten gegen die 
Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie vorliegen;

Zu 11.:

Dem LfV sind zahlreiche nichtextremistische Gegenproteste zu den Demonstra-
tionen gegen die staatliche Coronapolitik bekannt.

Nach Einschätzung des LfV rücken die Proteste gegen die Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Coronapandemie verstärkt in den Fokus der linksextremistischen 
Szene in Baden-Württemberg, da diese eine Unterwanderung der Bewegung 
durch Rechtsextremisten befürchtet. Das LfV beobachtet, dass innerhalb der 
linksextremistischen Szene vermehrt zu Gegenprotesten aufgerufen wird und Ak-
tivitäten von linksextremistischen Akteuren offensiver werden. Dies zeigt sich vor 
allem im Anstieg linksextremistischer Mobilisierungsaufrufe, dem zunehmenden 
Auskundschaften diverser Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der 
Coronapandemie durch gewaltorientierte Linksextremisten sowie in der vermehr-
ten Teilnahme linksextremistischer Akteure an Gegenveranstaltungen zum Coro-
naprotestgeschehen. In diesem Zusammenhang kann es anlassbezogen zu Aus-
einandersetzungen zwischen Demonstrationsteilnehmern und gewaltorientierten 
Linksextremisten kommen. 

In Einzelfällen kam es bereits zu körperlichen Angriffen auf Demonstrationsteil-
nehmende im Nachgang von Versammlungen. So wurden am 22. Januar 2022 in 
Stuttgart insgesamt sechs Mitglieder der „Identitären Bewegung“ (IB) durch etwa 
zehn bis 15 Personen angegriffen. Die Mitglieder der IB hatten sich zuvor an einer 
Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie be-
teiligt. Der Angriff kann nach Einschätzung des LfV der gewaltorientierten links-
extremistischen Szene zugerechnet werden.

Nach Einschätzung des LfV ist auch weiterhin mit linksextremistischen Gegen-
protesten zu rechnen. 

13.  inwieweit Erkenntnisse über Versuche grundrechtskonformer Demonstranten 
vorliegen, sich gegenüber aggressiven und verfassungsfeindlichen Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern abzugrenzen, ohne gleich die Versammlung zu ver-
lassen.

Zu 13.:

Dem LfV sind Aufrufe zur Gewaltfreiheit und Distanzierungen von Antisemitis-
mus, in einigen Fällen auch von jeglichem Extremismus, aus dem Coronaprotest-
geschehen heraus bekannt. In Teilen findet eine Abgrenzung zu extremistischen 
Bereichen des Protestgeschehens auch virtuell oder durch ein Fernbleiben von 
bestimmten Veranstaltungen statt. 

Auch die Initiative „Querdenken 711“ – bezeichnet sich in ihrem „Manifest“ als 
demokratische und „friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antise-
mitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat“. Nach Ein-
schätzung des LfV ist diese Distanzierung vom Extremismus bei „Querdenken 
711“ nur vorgeschoben. „Querdenken 711“ und andere Gruppierungen, die dem 
Coronaprotestgeschehen zuzuordnen sind, zeichnen sich durch die Diffamierung 
staatlichen Handelns aus, die immer wieder in Vergleichen mit der Diktatur des 
Nationalsozialismus gipfelt. Auch ist dem LfV BW bekannt, dass die Initiative 
und ihre baden-württembergischen Ableger eng mit extremistischen Akteuren aus 
der „Reichsbürger“- und „Selbstverwalter“-Szene verwoben sind.

In Vertretung

Klenk
Staatssekretär
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	Lesezeichen strukturieren
	Landtag von Baden-Württemberg
	Landtag von Baden-Württemberg
	Landtag von Baden-Württemberg
	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 /
	 1886

	9.2.2022
	Antrag
	der Fraktion der CDU
	und
	Stellungnahme
	des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
	Versammlungsgeschehen im Zusammenhang mit der Coronapolitik in Baden-Württemberg
	-

	Antrag
	Der Landtag wolle beschließen,
	die Landesregierung zu ersuchen
	zu berichten,
	1.  wie viele Versammlungen zur Coronapandemie und den politischen Coronamaßnahmen seit dem 8. Mai 2020 (vgl. Stellungnahme der Landesregierung in Drucksache 16/9568 zu Ziffern 2, 3) stattgefunden haben (aufgeschlüsselt nach Datum, angemeldet [ja/nein], Name der Versammlung und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer);
	-
	-

	2.  welche Erkenntnisse über die Zusammensetzung dieser Versammlungs- und Demonstrationsteilnehmer vorliegen und wie der Anteil radikalisierter Demonstranten zu den übrigen Teilnehmern, die lediglich von ihren Grundrechten der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in nicht staatsfeindlicher Weise Gebrauch machen, ist;
	-
	-

	3.  welche Anstrengungen unternommen wurden und geplant sind, um einer weiteren Radikalisierung der Versammlungs- und Demonstrationsteilnehmer entgegenzuwirken; 
	-
	-

	4.  wie viele und welche Form von Übergriffen gegen Polizeikräfte, Rettungskräfte, Medienvertreter und Politiker ausgeübt wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Art der Straftat, Stand des Verfahrens bzw. Verfahrensausgang);
	-
	-

	5.  wie viele Polizeikräfte bei diesen Versammlungen und Kundgebungen eingesetzt wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Anzahl der Polizistinnen bzw. Polizisten und Einsatzstunden); 
	-
	-

	 6.  inwieweit es Anzeigen gegen eingesetzte Einsatzkräfte gab (bitte aufgeschlüsselt nach Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Stand des Verfahrens bzw. Verfahrensausgang);
	-
	-

	 7.  welche Erkenntnisse über die Einhaltung und Kontrollen der Coronamaßnahmen und Demonstrationsauflagen bei den Veranstaltungen zu Ziffer 1 vorliegen, 
	-
	-

	 8.  wie viele Verfahren im Zusammenhang mit diesen stattgefundenen Veranstaltungen eingeleitet bzw. bereits abgeschlossen wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Verfahrensausgang);
	-

	 9.  wie viele der eingeleiteten Ermittlungsverfahren als beschleunigte Verfahren (§ 417 Strafprozessordnung [StPO] oder vereinfachte Jugendverfahren § 76 Jugendgerichtsgesetz [JGG]) geführt wurden bzw. werden; 
	10.  welche Erkenntnisse vorliegen, auf welche Art und Weise im Vorfeld auf diese Veranstaltungen aufmerksam gemacht und zur Teilnahme aufgerufen wurde sowie welche Rolle dabei Dienste wie Telegram und Kanäle anderer Telekommunikationsplattformen spielten; 
	11.  welche Erkenntnisse zu Gegendemonstrationen zu den Protesten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie vorliegen;
	12.  wie sich aus Sicht der Landesregierung die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden vor Ort gestaltet; 
	13.  inwieweit Erkenntnisse über Versuche grundrechtskonformer Demonstranten vorliegen, sich gegenüber aggressiven und verfassungsfeindlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abzugrenzen, ohne gleich die Versammlung zu verlassen.
	-
	-

	9.2.2022
	Hagel, Blenke 
	und Fraktion
	Begründung
	Die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung sind hohe Güter unserer Demokratie, die es besonders zu schützen gilt. Das ist Aufgabe unseres Rechtsstaats. Wer diese Rechte wahrnimmt, muss sich an die geltenden Gesetze, Regeln und Auflagen halten. Dazu gehört die Anmeldung der Versammlung genauso wie etwa die Einhaltung der besonderen Pandemieregeln wie Maskenpflicht und Abstandsgebot. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer verhalten sich regelkonform und verantwortungsbewusst. Wer je
	-
	-
	-

	In den vergangenen Monaten haben eine hohe Zahl an Versammlungen und Demonstrationen mit Bezug zur Coronapandemie stattgefunden. Teilweise gehen diese Veranstaltungen mit (verbal) aggressivem und gewaltbereitem Verhalten einher. Mit diesem Antrag soll ein konkretes Bild des Versammlungsgeschehens im Zusammenhang mit der Coronapolitik in Baden-Württemberg der vergangenen Monate erlangt werden.
	-
	-

	Stellungnahme
	Mit Schreiben vom 8. März 2022 Nr. IM3-0141.5-250/19 nimmt das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen im Einvernehmen mit dem Ministerium der Justiz und für Migration zu dem Antrag wie folgt Stellung:
	-

	Der Landtag wolle beschließen,
	die Landesregierung zu ersuchen 
	zu berichten,
	1.  wie viele Versammlungen zur Coronapandemie und den politischen Coronamaßnahmen seit dem 8. Mai 2020 (vgl. Stellungnahme der Landesregierung in Drucksache 16/9568 zu Ziffern 2, 3) stattgefunden haben (aufgeschlüsselt nach Datum, angemeldet [ja/nein], Name der Versammlung und Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer);
	-

	5.   wie viele Polizeikräfte bei diesen Versammlungen und Kundgebungen eingesetzt wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Anzahl der Polizistinnen bzw. Polizisten und Einsatzstunden); 
	-
	-

	7.   welche Erkenntnisse über die Einhaltung und Kontrollen der Coronamaßnahmen und Demonstrationsauflagen bei den Veranstaltungen zu Ziffer 1 vorliegen,
	-
	-

	12.  wie sich aus Sicht der Landesregierung die Zusammenarbeit der beteiligten Behörden vor Ort gestaltet;
	Zu 1., 5., 7. und 12.:
	Aufgrund des Sachzusammenhangs werden die Ziffern 1, 5, 7 und 12 gemeinsam beantwortet:
	Seit mehr als zwei Monaten ist in Baden-Württemberg, aber auch bundesweit, ein enormer Anstieg an Versammlungen im Kontext der Coronamaßnahmen festzustellen. Insbesondere im Dezember 2021 und Januar 2022 haben sich die Teilnehmendenzahlen der Protestaktionen gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie sprunghaft nach oben entwickelt. Diese Entwicklung stellt für die Polizei eine große Herausforderung dar und erfordert ein Höchstmaß an Flexibilität bei der polizeilichen Einsatzplanung und -bewältig
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Für den Zeitraum ab Beginn der Coronapandemie bis einschließlich 2. November 2020 liegen dem Landespolizeipräsidium im Kontext der Fragestellung auswertbare Daten für 198 Versammlungen vor, die durch Einsatzkräfte geschlossener Einheiten (Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz und der Einsatzhundertschaften der regionalen Polizeipräsidien Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart sowie Kräfte der Alarmhundertschaften der regionalen Polizeipräsiden) begleitet und in diesem Zusammenhang elektronisch erfasst wurd
	-
	-
	-
	-
	-

	Am 30. Oktober 2020 wurde u. a. zur zielgerichteten landesweiten Informationsverarbeitung von besonderen Vorkommnissen und Versammlungen im Zusammenhang mit der Coronapandemie die Informationssammelstelle Lockdown (ISa Lockdown) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) eingerichtet. Daraus resultierend liegen ab dem 2. November 2020 Teilinformationen zu Datum, Ort und Teilnehmendenzahlen vor. Eine Erfassung des Kriteriums „angemeldet [ja/nein]“ sowie der eingesetzten Polizeikräfte erfolgte bislang 
	-
	-
	-
	-
	-

	In der angeschlossenen Tabelle der Anlage 2 sind 5.728 Versammlungen im Kontext der Coronapandemie dargestellt, die den regionalen Polizeipräsidien bekannt und der ISa Lockdown mitgeteilt wurden (Stand: 14. Februar 2022). Dabei ist zu beachten, dass der vorliegende Datenbestand einer fortlaufenden Qualitäts- sowie Plausibilitätskontrolle und damit einer ständigen Aktualisierung durch die ISa Lockdown unterliegt. 
	-
	-

	Auswertungen des Datenbestandes zu unterschiedlichen Abfragestichpunkten sind damit nicht unmittelbar miteinander vergleichbar und können zu differierenden Ergebnissen führen. Darüber hinaus ist teilweise eine separierte Zählung mehrerer kleiner Versammlungslagen, welche im örtlichen und zeitlichen Kontext zueinander stattfinden und sich im weiteren Verlauf zu einer Versammlung zusammenschließen, nicht möglich. Ferner sah die Polizei des Landes Baden-Württemberg vereinzelt Kräfte für Versammlungen vor, welc
	-
	-

	In den Anfragen 16/9568, 17/485, 17/1727 und 17/1874 wurden bereits Teilinformationen für einzelne Zeiträume und Regionen erfragt, deren Beantwortung zu einer zeit- und personalaufwendigen händischen Aktenauswertung führte. Eine auf die einzelnen Versammlungen bezogene detaillierte Erhebung und Darlegung des Versammlungsthemas, von Informationen über das Vorliegen einer Anmeldung, des Kräfteansatzes sowie sämtlicher behördlicher Maßnahmen erfordert eine weitaus umfangreichere händische Einzelauswertung der 
	-
	-
	-

	Im Zusammenhang mit den aufgeführten Versammlungen lässt sich jedoch in der Gesamtschau konstatieren, dass die Polizei im Rahmen einer offenen Aufklärung die Einhaltung der infektionsschutzrechtlichen Regelungen sowie Auflagen überwacht und in enger Abstimmung mit der zuständigen Versammlungsbehörde lageorientiert jeweils die erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. 
	-
	-

	Das Einschreiten bei festgestellten Verstößen erfolgte anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls, unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit. Dabei wurden auch mögliche gruppendynamische Prozesse bei einem polizeilichen Einschreiten berücksichtigt. Die Polizei setzte teilweise sowohl besondere Führungs- und Einsatzmittel – wie Lautsprecherwagen – als auch besonders in Kommunikation geschulte Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der sog. „Anti-Konflikt-Teams“ ein, um Teilnehmende, die sich nicht an die entspre
	-
	-
	-

	Bei nicht angemeldeten Versammlungen gibt sich in der Regel keine Versammlungsleitung zu erkennen. In diesen Fällen wurden die Versammlungsteilnehmenden direkt angesprochen und zur Einhaltung der versammlungs- und infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen aufgefordert.
	-
	-
	-

	Bei angemeldeten Versammlungen wurden durch die zuständigen Behörden regelmäßig die im Einzelfall erforderlichen infektionsschutz- und versammlungsrechtlichen Auflagen erlassen. Auf die Einhaltung der Auflagen hat die Polizei die Versammlungsleitung vor, ggf. auch während der Versammlung, bspw. durch gezielte Ansprache, hingewiesen. Nachdem mancherorts festgestellt wurde, dass sich Teilnehmende vermehrt nicht an die behördlichen Auflagen – wie die Maskentragepflicht – hielten, haben die Behörden auf die Ent
	-
	-
	-
	-
	-

	2.  welche Erkenntnisse über die Zusammensetzung dieser Versammlungs- und Demonstrationsteilnehmer vorliegen und wie der Anteil radikalisierter Demonstranten zu den übrigen Teilnehmern, die lediglich von ihren Grundrechten der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in nicht staatsfeindlicher Weise Gebrauch machen, ist;
	-
	-

	Zu 2.:
	Nach den Erkenntnissen des Landesamtes für Verfassungsschutz Baden-Württemberg (LfV) spielen extremistische Bestrebungen derzeit keine führende Rolle im Protestgeschehen. Vielmehr befinden sich die Teilnehmenden, die lediglich von ihren Grundrechten der Versammlungs- und Meinungsfreiheit in nicht-staatsfeindlicher Weise Gebrauch machen, in der deutlichen Mehrheit. 
	-
	-

	Jedoch ist bereits seit Beginn der Coronapandemie zu erkennen, dass zahlreiche extremistische Strömungen versuchen, die Coronademonstrationen für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Das Teilnehmerspektrum bei Coronademonstrationen ist demnach äußerst heterogen. Es reicht von Personen mit einer (relativ) sachlich-kritischen sowie ablehnenden Haltung gegenüber den staatlichen Corona-maßnahmen bis hin zu Extremisten, die das LfV dem Rechtsextremismus sowie den Phänomenbereichen „Reichsbürger“ und „Selbstverwal
	-
	-
	-

	Im Rahmen der Bearbeitung durch den Verfassungsschutz zeichnet sich ab, dass sich das aktuelle Protest- und Demonstrationsgeschehen zunehmend ausdifferenziert. 
	-

	Es ist weiterhin damit zu rechnen, dass Rechtsextremisten versuchen werden, die Dynamik des Protestgeschehens für ihre Zwecke zu vereinnahmen. Bislang sind sowohl einzelne Vertreter der bekannten rechtsextremistischen Parteien „Der III. Weg“ und der NPD aktiv als auch Angehörige der „Neuen Rechten“, insbesondere die „Junge Alternative Baden-Württemberg“ und die „Identitäre Bewegung“. Auch Akteure aus dem Umfeld des formal aufgelösten „Flügels“ nehmen an Demonstrationen und Kundgebungen teil. Die „Flügel“-Pr
	-
	-
	-

	Im Hinblick auf das Milieu der „Reichsbürger“- und „Selbstverwalter“ ist festzustellen, dass gerade deren milieuspezifischen Narrative sowie verschwörungsideologischen Erzählungen Anklang bei den Teilnehmenden finden. Das LfV schätzt die ideologische Anschlussfähigkeit des Protestgeschehens zum Milieu der „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ als hoch ein, da hier weitere vermeintliche Argumente zur Ablehnung bis hin zur Delegitimierung des Staates „angeboten“ werden. Dies dürfte einer der Gründe sein, warum
	-
	-
	-

	Verschwörungsideologien insgesamt spielen bei den Anti-Coronaprotesten eine zentrale Rolle. Verfassungsfeindliche Agitation gegen den Staat und seine Repräsentanten wird durch Vertreter der Szene häufig mit Verschwörungsideologien verknüpft, welche teilweise antisemitisch aufgeladen sind. Konkret wird beispielsweise die Coronapandemie als Maßnahme einer Staats- oder Wirtschaftselite zur Bevölkerungsdezimierung oder als weltumspannende Gleichschaltungsstrategie dargestellt. 
	-
	-
	-
	-
	-

	Zudem konnten wiederholt Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer festgestellt werden, die beispielsweise einen auf der Kleidung angebrachten sogenannten „Judenstern“ mit der Aufschrift „Ungeimpft“ trugen oder, in Anspielung auf Inschriften in den Torbögen nationalsozialistischer Konzentrationslager, Plakate mit der Aufschrift „Impfen macht frei“ mitführten. Des Weiteren fielen Rednerinnen und Redner auf Coronaprotestveranstaltungen mit Vergleichen der Bundesregierung mit dem NS-Regime auf. Auch wenn b
	-
	-
	-

	Auch Vergleiche mit anderen Unrechtsregimen, wie z. B. der ehemaligen DDR, können regelmäßig festgestellt werden. Durch die Bezugnahme auf historische Unrechtsregime wird eine vermeintlich notwendige Gegenwehr gegen die als Diktatur wahrgenommene Bundesrepublik und ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten legitimiert.
	-

	Die Verbreitung entsprechender Narrative wird insbesondere durch Akteure des Phänomenbereichs „Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates“ sowie durch „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ forciert.
	-

	Bei der vom LfV seit dem 9. Dezember 2020 beobachteten Initiative „Querdenken 711“ und ihre baden-württembergischen Ableger ist dagegen ein eher abnehmendes Engagement zu verzeichnen. Derzeit stellt das LfV weiterhin insbesondere vermehrt Aktivitäten in der Stuttgarter Region, beispielsweise in Ludwigsburg, fest. Darüber hinaus lässt sich ein anhaltendes Demonstrationsaufkommen in Schwäbisch Gmünd, Murrhardt, Öhringen, Karlsruhe, Freiburg sowie in der Bodenseeregion durch „Querdenken“-Ableger konstatieren.
	-
	-
	-
	-

	Darüber hinaus ist festzustellen, dass ein Teil der Anhänger der Scientology- Organisation – vor dem Hintergrund einer ohnehin vorhandenen medizinkritischen Haltung – eine zunehmende Tendenz erkennen lässt, Coronaimpfungen abzulehnen. Bislang äußert sich dies zwar nur in vereinzelten Teilnahmen an Demonstrationen gegen die staatlichen Coronamaßnahmen. Öffentliche Stellungnahmen einzelner Mitglieder lassen aber befürchten, dass sich dies in Zukunft ändern und es zu einer verstärkten Unterstützung der Anti-Co
	-
	-
	-

	3.  welche Anstrengungen unternommen wurden und geplant sind, um einer weiteren Radikalisierung der Versammlungs- und Demonstrationsteilnehmer entgegenzuwirken;
	-
	-

	Zu 3.:
	Die Beobachtung extremistischer Gruppierungen und Organisationen in Baden-Württemberg obliegt, soweit deren Bestrebungen und Ziele sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten, dem LfV. Die polizeiliche Aufgabenzuschreibung erstreckt sich auf den Bereich der Strafverfolgung sowie die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung bzw. die Verfolgung und Beseitigung von Störungen derselben.
	-
	-
	-

	Im Rahmen dieser Zuständigkeitsabgrenzung werden bei bekanntwerdenden Sachverhalten, welche die polizeiliche Einschreitschwelle überschreiten, seitens des polizeilichen Staatsschutzes alle im Einzelfall erforderlichen Maßnahmen getroffen, um eine effektive Gefahrenabwehr und beweissichere Strafverfolgung zu gewährleisten. Dies findet auch in enger Abstimmung und niederschwelligem Informationsaustausch mit dem LfV statt. Die Abteilung Staatschutz des LKA BW richtete hierfür eine Ermittlungsgruppe ein, welche
	-
	-
	-

	Das Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (konex) bietet mit seinem interdisziplinären Team personen- und fallbezogene Ausstiegsberatung in den Bereichen religiös und politisch motivierten Extremismus an. Die Ausstiegsberatung des konex prüft dabei jede Anfrage von Ausstiegsinteressierten sowie dem engen sozialen Umfeld dieser Personen. Sofern sich kaum Bezüge zu extremistischen Ideologien erkennen lassen, kein Gewaltpotenzial feststellbar ist und auch keine Straftaten zu erkennen sind, ka
	-
	-
	-
	-
	-

	Beim LKA BW wurde die Task Force „Hass und Hetze“ im Rahmen des Kabinettsausschusses „Entschlossen gegen Hass und Hetze“ etabliert. Hierbei wird das gesamtgesellschaftliche Portfolio präventiver wie repressiver Maßnahmen untersucht, mögliche Ansätze zur Verstärkung von Synergien aufgegriffen und sich abzeichnende Fehlstellen geschlossen. Gemeinsam mit Mitwirkenden aus dem Bildungssektor soll die Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden.
	-
	-

	Seitens der Kriminalprävention der Polizei Baden-Württemberg werden bezüglich der offenen Schnittstellen der Protestbewegungen zu Bestrebungen der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates, rechtsextremen und antisemitischen Akteuren sowie Straftaten im Kontext der Protestbewegungen folgende Vorträge und Programme angeboten:
	-
	-

	Dem Phänomen der zunehmenden Anfeindungen und Übergriffen gegen Polizeibeamtinnen und -beamten begegnet die Polizei Baden-Württemberg unter anderem mit dem neuen Vortragsangebot „Respekt ist ein Bumerang“, das sich an Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren wendet. Ziel ist es, Vorbehalte gegenüber der Polizei aufzugreifen, den gegenseitig respektvollen Umgang zu fördern sowie Verständnis für polizeiliche Maßnahmen zu erwirken. Dieser Präventionsansatz wird in wenigen Tagen der Öffentlichkeit vorgestellt. 
	-
	-

	Ein weiteres polizeilich relevantes Feld im Kontext der Proteste gegen die Maßnahmen zur Pandemiebegrenzung liegt in stark zunehmenden, beleidigenden und verhetzenden Äußerungen im Internet, in den Sozialen Medien. Da auch Kinder und Jugendliche Kontakt mit entsprechenden Äußerungen haben, bietet die Polizei Baden-Württemberg seit September 2020 das Präventionsprogramm „Zivilcourage im Netz“ für Schülerinnen und Schülern ab dreizehn Jahren an. In dem Programm werden die Grenzen der freien Meinung zu strafre
	-
	-
	-

	Im Sinne einer Radikalisierung, auch im Kontext der Proteste gegen die Pandemiebegrenzungsmaßnahmen, spielen Verschwörungstheorien eine bedeutsame Rolle. Die überwiegende Anzahl von Verschwörungserzählungen weisen Bezüge zum Antisemitismus auf, weswegen, unter zentraler Beteiligung des LKA BW, die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) einen interaktiven Präventionsfilm zu den Bereichen Verschwörungstheorien, Antisemitismus und Rechtsextremismus erstellt und am 15. November 2021 v
	-
	-
	-
	-

	4.  wie viele und welche Form von Übergriffen gegen Polizeikräfte, Rettungskräfte, Medienvertreter und Politiker ausgeübt wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Art der Straftat, Stand des Verfahrens bzw. Verfahrensausgang);
	-
	-

	Zu 4.:
	Die statistische Erfassung politisch motivierter Kriminalität (PMK) erfolgt auf der Grundlage des Kriminalpolizeilichen Meldedienstes (KPMD-PMK). Mit Beschluss der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder vom 10. Mai 2001 sind rückwirkend zum 1. Januar 2001 mit dem „Definitionssystem Politisch motivierte Kriminalität“ und den „Richtlinien für den Kriminalpolizeilichen Meldedienst in Fällen Politisch motivierter Kriminalität“ die bundesweit einheitlich geltenden Kriterien zur Definitio
	-
	-
	-

	Der Begriff „Rettungskräfte“ wird im KPMD-PMK erst seit 1. Januar 2022 unter dem Angriffsziel „Gesundheitswesen“ erfasst. Die Fallzahlen für das laufende Jahr 2022 liegen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor.
	Straftaten gegen Polizeiangehörige werden unter dem Angriffsziel „Polizeiangehörige“ abgebildet. Im Bereich der politisch motivierten Kriminalität können Straftaten gegen Angriffsziele unter dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit einer Versammlung ausgewertet werden.
	-
	-

	Im Jahr 2020 wurden insgesamt 12 Straftaten unter dem Angriffsziel „Polizeiangehörige“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden neun Straftaten aufgeklärt. 
	-
	-

	Im Jahr 2021 wurden insgesamt 102 Straftaten unter dem Angriffsziel „Polizeiangehörige“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden 92 Straftaten aufgeklärt.
	-
	-

	„Medienvertreter“ ist kein Katalogbegriff im Sinne des KPMD-PMK und wird unter dem Angriffsziel „Medien“ erfasst. Aufgrund dessen können die Fälle in welchen „Medienvertreter“ betroffen sind, auch lediglich eine Teilmenge der Gesamtfallzahlen mit dem Angriffsziel „Medien“ darstellen. Straftaten gegen Angriffsziele können im Bereich der politisch motivierten Kriminalität unter dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit einer Versammlung ausgewertet werden. 
	-
	-

	Im Jahr 2020 wurden keine Straftaten unter dem Angriffsziel „Medien“ mit dem 
	Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. 
	Im Jahr 2021 wurden insgesamt fünf Straftaten unter dem Angriffsziel „Medien“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden drei Straftaten aufgeklärt.
	„Politiker“ ist kein Katalogbegriff im Sinne des KPMD-PMK und wird unter dem Angriffsziel „Partei“ erfasst. Aufgrund dessen können die Fälle, in welchen „Politiker“ betroffen sind, auch lediglich eine Teilmenge der Gesamtfallzahlen mit dem Angriffsziel „Partei“ darstellen.Straftaten gegen Angriffsziele können im Bereich der politisch motivierten Kriminalität unter dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit einer Versammlung ausgewertet werden. 
	-
	-

	Im Jahr 2020 wurden 17 Straftaten unter dem Angriffsziel „Partei“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden sechs Straftaten aufgeklärt.
	-
	-

	Im Jahr 2021 wurden acht Straftaten unter dem Angriffsziel „Partei“ mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden sieben Straftaten aufgeklärt.
	Der Ausgang des Strafverfahrens ist kein Erfassungsmerkmal des KPMD-PMK. Statistische Daten zum Ausgang der Ermittlungs- und Strafverfahren wegen Straftaten im Sinne der Fragstellung liegen dem Ministerium der Justiz und für Migration nicht vor. Die Strafverfolgungsstatistik erfasst Verurteilungen von Personen nach bestimmten Straftatbeständen des Strafgesetzbuchs oder des Nebenstrafrechts durch die Strafgerichte in Baden-Württemberg. Eine Differenzierung nach einzelnen Tatmodalitäten, Tatmotiven oder der b
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6.   inwieweit es Anzeigen gegen eingesetzte Einsatzkräfte gab (bitte aufgeschlüsselt nach Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Stand des Verfahrens bzw. Verfahrensausgang); 
	-
	-

	Zu 6.:
	Die statistische Erfassung von Straftaten erfolgt bei der Polizei Baden-Württemberg anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Bei der PKS handelt es sich um eine sogenannte reine Ausgangsstatistik, in der strafrechtlich relevante Sachverhalte nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Abgabe an die Strafverfolgungsbehörden erfasst werden. Die PKS ist als Jahresstatistik konzipiert. Die Fallerfassung erfolgt nach den bundeseinheitlichen „Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik
	-
	-

	Angaben zu Tatverdächtigen werden in der PKS anonymisiert erfasst. Zu diesen Tatverdächtigen können sodann sogenannte Tatverdächtigenmerkmale ausgewiesen werden. Hierzu zählen beispielsweise das Alter, das Geschlecht oder die Staatsangehörigkeit. Der Beruf einer oder eines Tatverdächtigen ist indes kein Erfassungsparameter, weshalb eine berufsgruppenspezifische Differenzierung von Tatverdächtigen nicht möglich ist. Auf Grundlage der PKS können damit keine belastbaren Aussagen zu Anzeigen gegen oder Straftat
	-
	-
	-

	Im Übrigen ist festzustellen, dass keine Verlaufsstatistik geführt wird, aus der ersichtlich ist, welchen Verfahrensausgang die in der PKS erfassten Fälle jeweils genommen haben. Eine händische Aktenauswertung kann in der für die Bearbeitung von parlamentarischen Anfragen zur Verfügung stehenden Zeit vom Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und dem Ministerium der Justiz und für Migration mit vertretbarem Aufwand nicht geleistet werden.
	-
	-
	-

	8.   wie viele Verfahren im Zusammenhang mit diesen stattgefundenen Veranstaltungen eingeleitet bzw. bereits abgeschlossen wurden (bitte tabellarisch nach Datum, Veranstaltung, Art des Gesetzesverstoßes, Verfahrensausgang);
	-

	Zu 8.:
	Hinsichtlich der statistischen Erfassung politisch motivierter Straftaten und deren Verfahrensausgänge wird auf die Ausführungen zu Frage 4 verwiesen.
	Im Jahr 2020 wurden 98 Straftaten mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden 66 Straftaten aufgeklärt.
	-

	Im Jahr 2021 wurden 355 Straftaten mit dem Sondermerker „Corona“ im Zusammenhang mit Versammlungen erfasst. Davon wurden 252 Straftaten aufgeklärt.
	-

	9.   wie viele der eingeleiteten Ermittlungsverfahren als beschleunigte Verfahren (§ 417 Strafprozessordnung [StPO] oder vereinfachte Jugendverfahren § 76 Jugendgerichtsgesetz [JGG]) geführt wurden bzw. werden; 
	Zu 9.:
	Im Sinne der Fragestellung ist keine statistische Auswertung des KPMD-PMK möglich, da die Form der Strafverfahren keine bundeseinheitlichen Erfassungskriterien darstellen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Frage 4 verwiesen.
	-

	10.  welche Erkenntnisse vorliegen, auf welche Art und Weise im Vorfeld auf diese Veranstaltungen aufmerksam gemacht und zur Teilnahme aufgerufen wurde sowie welche Rolle dabei Dienste wie Telegram und Kanäle anderer Telekommunikationsplattformen spielten;
	-

	Zu 10.:
	Die Kommunikation rund um die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie findet hauptsächlich über Messengerdienste statt, unter denen Telegram die relevanteste Plattform ist. Auch Extremisten verschiedener Phänomenbereiche nutzen diese Möglichkeit des Austauschs, um sich zum Widerstand gegen staatliche Maßnahmen zu organisieren.
	-
	-

	Innerhalb des Protestgeschehens bilden sich vor allem im virtuellen Raum extremistische Multiplikatoren heraus, die u. a. über das Teilen verfassungsfeindlicher Beiträge für eine effektive Verbreitung extremistischer Inhalte und eine Vernetzung entsprechend genutzter Nachrichtenkanäle sorgen. Diese Akteure übernehmen bedeutsame Rollen für die verfassungsfeindliche Agitation, insbesondere als Sammelstelle für unterschiedliche ideologische Ausrichtungen sowie als Repräsentanten einer (politischen) „Gegenbeweg
	-
	-
	-
	-

	In Telegram kursieren verschiedene „Leitfäden für Spaziergänge“, deren genaue Herkunft nicht nachvollzogen werden kann. Primäres Ziel der Leitfäden scheint es zu sein, Versammlungsverboten über den Begriff der „Spaziergänge“ vorzubeugen oder diese zu umgehen. Die „Spaziergänger“ werden zur Gewaltlosigkeit aufgerufen. Es sollen zudem keine Blockaden durchbrochen oder Polizeibeamte beleidigt werden. Auch Hinweise zum Umgang mit möglichen Ordnungswidrigkeitenverfahren sind in den Leitfäden enthalten.
	-
	-

	11.  welche Erkenntnisse zu Gegendemonstrationen zu den Protesten gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie vorliegen;
	Zu 11.:
	Dem LfV sind zahlreiche nichtextremistische Gegenproteste zu den Demonstrationen gegen die staatliche Coronapolitik bekannt.
	-

	Nach Einschätzung des LfV rücken die Proteste gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie verstärkt in den Fokus der linksextremistischen Szene in Baden-Württemberg, da diese eine Unterwanderung der Bewegung durch Rechtsextremisten befürchtet. Das LfV beobachtet, dass innerhalb der linksextremistischen Szene vermehrt zu Gegenprotesten aufgerufen wird und Aktivitäten von linksextremistischen Akteuren offensiver werden. Dies zeigt sich vor allem im Anstieg linksextremistischer Mobilisierungsaufrufe,
	-
	-
	-
	-
	-

	In Einzelfällen kam es bereits zu körperlichen Angriffen auf Demonstrationsteilnehmende im Nachgang von Versammlungen. So wurden am 22. Januar 2022 in Stuttgart insgesamt sechs Mitglieder der „Identitären Bewegung“ (IB) durch etwa zehn bis 15 Personen angegriffen. Die Mitglieder der IB hatten sich zuvor an einer Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie beteiligt. Der Angriff kann nach Einschätzung des LfV der gewaltorientierten linksextremistischen Szene zugerechnet werden.
	-
	-
	-

	Nach Einschätzung des LfV ist auch weiterhin mit linksextremistischen Gegenprotesten zu rechnen. 
	-

	13.  inwieweit Erkenntnisse über Versuche grundrechtskonformer Demonstranten vorliegen, sich gegenüber aggressiven und verfassungsfeindlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern abzugrenzen, ohne gleich die Versammlung zu verlassen.
	-
	-

	Zu 13.:
	Dem LfV sind Aufrufe zur Gewaltfreiheit und Distanzierungen von Antisemitismus, in einigen Fällen auch von jeglichem Extremismus, aus dem Coronaprotestgeschehen heraus bekannt. In Teilen findet eine Abgrenzung zu extremistischen Bereichen des Protestgeschehens auch virtuell oder durch ein Fernbleiben von bestimmten Veranstaltungen statt. 
	-
	-

	Auch die Initiative „Querdenken 711“ – bezeichnet sich in ihrem „Manifest“ als demokratische und „friedliche Bewegung, in der Extremismus, Gewalt, Antisemitismus und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz hat“. Nach Einschätzung des LfV ist diese Distanzierung vom Extremismus bei „Querdenken 711“ nur vorgeschoben. „Querdenken 711“ und andere Gruppierungen, die dem Coronaprotestgeschehen zuzuordnen sind, zeichnen sich durch die Diffamierung staatlichen Handelns aus, die immer wieder in Vergleichen mit
	-
	-
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